
   

   

Verordnung betreffend Beiträge an die unentgeltliche Pflege und Betreuung von 

dauernd pflegebedürftigen Personen zu Hause (Pflegebeitragsverordnung) 

Änderung vom 28. August 2018 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, 

unter Verweis auf seine Erläuterungen Nr. P181165, 

beschliesst: 

I. 
Verordnung betreffend Beiträge an die unentgeltliche Pflege und Betreuung von dauernd pflegebedürftigen Personen zu 
Hause (Pflegebeitragsverordnung) vom 4. Dezember 2012 1) (Stand 1. Januar 2013) wird wie folgt geändert: 

§  1 Abs. 1 (geändert) 
1 An den tatsächlich erbrachten und notwendigen Aufwand der Pflege und Betreuung von dauernd pflegebedürftigen Perso-
nen zu Hause durch Angehörige oder Dritte werden gemäss § 10 GesG und den Bestimmungen dieser Verordnung Beiträge 
ausgerichtet. 

§  6 Abs. 2 (neu) 
2 Der anrechenbare Umfang der Pflegeleistung bemisst sich dabei nach den für die Hilflosenenentschädigung der Invaliden-
versicherung geltenden Grundlagen. 

II. Änderung anderer Erlasse 
Keine Änderung anderer Erlasse. 

III. Aufhebung anderer Erlasse 
Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

IV. Schlussbestimmung 
Diese Änderung ist zu publizieren; sie tritt am 1. September 2018 in Kraft. 

 
 
Im Namen des Regierungsrates 
Die Präsidentin: Elisabeth Ackermann 
Die Staatsschreiberin: Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
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